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Kapitel 1

Einleitung und Grundlagen

Europäische Diskriminierungsverbote im Privatrecht:   A. 
Die Ausgangssituation

Wann immer die Europäische Union Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskri-
minierung gesetzt hat, ließen hitzige Debatten in der Literatur nicht lange auf 
sich warten. Vor allem aus dem deutschsprachigen Raum stoßen der Einsatz des 
Unionsgesetzgebers im Antidiskriminierungsrecht und die Judikatur des EuGH 
bisweilen auf starken Gegenwind. Manche sehen den Anfang vom Ende der 
Privatautonomie kommen1, andere hören bereits die Totenglocke des Privat-
rechts läuten2, wieder andere fürchten, dass der Totalitarismus erneut Einzug 
hält,3 und selbst ein Vergleich von Diskriminierungsverboten mit dem Trojani-
schen Pferd, das die Privatautonomie von innen heraus zerstört, wird nicht ge-
scheut4. Die Vielzahl an kritischen und ungewohnt emotionalen Stellungnah-
men5 spiegelt die Brisanz der Thematik wider. Gleichermaßen wird das 
Spannungsverhältnis zwischen Gleichheitsrechten und Privatautonomie, das 
nun auf europäischer Ebene aufs Neue höchst aktuell geworden ist, evident.6

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion 
über unionsrechtlich determinierte gesellschaftspolitische Diskriminierungs-
verbote im Privatrecht leisten. Es wird dabei eine europarechtliche Perspektive 
eingenommen. Die unionsrechtlichen Vorgaben stehen folglich im Vordergrund. 
Ausgangspunkte bilden Art. 19 AEUV, die auf ihm basierenden Richtlinien  
und die Grundrechte-Charta. Der Fokus liegt auf dem allgemeinen Privatrecht.  

1 Picker, JZ 2002, 880; ders., JZ 2003, 540, 542 fürchtet: „Überwachungs- und Inquisitions-
komitees von wahrhaft Robespierre’schem Charakter sollen die neue Moral im Zivilrecht  
sichern“; ders., in: Karlsruher Forum 2004, 7; von Koppenfels, WM 2002, 1489.

2 „Die Totenglocke des Privatrechts läutet“ ist der Titel eines Beitrages von Repgen, in: 
Isensee, Vertragsfreiheit und Diskriminierung 11.

3 Braun, JuS 2002, 424. Der Titel des Beitrages lautet: „Übrigens – Deutschland wird wie-
der totalitär.“

4 Säcker, ZEuP 2006, 1, 3. 
5 Ein Überblick findet sich bei Schöbener/Stork, ZEuS 2004, 43, 46 ff.
6 Britz, in: VVDStRL 64, Der Sozialstaat in Deutschland und Europa 355, 358 mit drei Er-

klärungsversuchen zu einer außergewöhnlichen Debatte; Picker, JZ 2003, 540 f. merkt treffend 
an, dass die Diskussion um Diskriminierungsverbote im Privatrecht deutlich heftiger geführt 
werde, als es dem Temperament von Juristen normalerweise entspreche; siehe auch: Streinz/
Streinz, EUV/AEUV2 Art. 19 AEUV, Rn. 1.
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Aufgrund seiner Vorreiterstellung auf dem Gebiet des Diskriminierungsschut-
zes im Europäischen Privatrecht wird – wenn es im Kontext sinnvoll erscheint 
– auch auf arbeitsrechtliche Entwicklungen eingegangen. Hierbei wird in erster 
Linie die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes eine Rolle spielen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, Europäische Diskriminierungsverbote auf ihre 
„Systemverträglichkeit“ im Privatrecht zu untersuchen. Lassen sich diese mit 
dem Grundsatz der Vertragsfreiheit vereinbaren oder ist der Unionsgesetzgeber 
diesbezüglich zu weit gegangen? Die Frage nach der Legitimation der Union 
auf dem Gebiet des privatrechtlichen Diskriminierungsschutzes stellt sich 
ebenso aus kompetenzrechtlicher und grundrechtsdogmatischer Perspektive. 
Die konkrete Wirkung von Diskriminierungsverboten zeigt sich letztlich am 
deutlichsten an den mit einer Verletzung verbundenen Sanktionen. Ihre unions-
rechtlich determinierte Ausformung bildet den abschließenden Teil der Unter-
suchung.

Bevor das Untersuchungsprogramm an die Problemstellung der Arbeit her-
anführt, lohnt sich ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Es folgen Ausführun-
gen zur Terminologie.

Entwicklung der Europäischen Diskriminierungsverbote B. 

Für eine zweckmäßige Untersuchung soll die Entstehungsgeschichte der rele-
vanten primär- und sekundärrechtlichen Bestimmungen sowie der Gleichheits-
rechte der Grundrechte-Charta skizziert werden.

Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde 1998 eine neue Kompetenzgrund-
lage (Art. 13 EGV, Art. 19 AEUV nach dem Vertrag von Lissabon) geschaffen. 
Sie ermöglicht es dem Unionsgesetzgeber, im Rahmen seiner ihm durch die 
Verträge übertragenen Zuständigkeiten, Diskriminierung aus Gründen des Ge-
schlechts, der Rasse7, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen. Auf der Basis von Art. 19 AEUV wurden bisher drei Richtlinien 
erlassen, die Diskriminierung aufgrund der Rasse und des Geschlechts untersa-
gen. Für eine weitere besteht ein Kommissionsvorschlag.8 Diese Antidiskrimi-
nierungsrichtlinien und ihre nationalen Umsetzungsnormen sind wegen ihrer 
Wirkung inter privatos immenser Kritik ausgesetzt.9 In manchen Mitglied-
staaten kam es, aus den verschiedensten Motiven, zu Verzögerungen bei der 

7 Zum umstrittenen Begriff „Rasse“ siehe RL 2000/43/EG (Antirassismus-RL) Erwägungs-
grund (6): „Die Europäische Union weist Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz 
verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, zurück. Die Verwendung des Begriffs ‚Rasse’ 
in dieser Richtlinie impliziert nicht die Akzeptanz solcher Theorien.“ Dasselbe gilt für die vor-
liegende Arbeit.

8 RL 2000/43/EG, RL 2000/78/EG, RL 2004/113/EG.
9 Vgl. Calliess/Ruffert/Epiney, EUV/AEUV4 Art. 19 AEUV, Rn. 13 f.
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Umsetzung.10 Vor allem in Deutschland wurde rund um die Ausarbeitung eines 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) eine heftige akademische 
Debatte ausgelöst.

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) normiert in  
ihrem Titel III eine Vielzahl von Gleichheitsrechten, ähnlich ihrem Vorbild der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Sie ist seit dem Vertrag 
von Lissabon rechtsverbindlich und steht auf einer Stufe mit dem Primärrecht.

EU-Verträge und SekundärrechtI. 

Diskriminierungsverbote haben in der Union eine lange Tradition. Die Un-
gleichbehandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit (heute Art. 18 AEUV) ist 
seit jeher verpönt.11 Dieses Diskriminierungsverbot wird wegen seiner funda-
mentalen Bedeutung für die Union auch gerne als ihr Leitmotiv12 oder ihre  
Magna Charta13 bezeichnet. Die Überwindung von Ungleichbehandlungen 
aufgrund der Nationalität ist elementare Voraussetzung einer Gemeinschaft,  
deren Ziel die Errichtung eines funktionierenden gemeinsamen Binnenmarktes 
ist und die ein engeres Zusammenrücken der Völker Europas anstrebt. Der hohe 
Stellenwert von Art. 18 AEUV14 wird unmissverständlich klar, wenn man sich 
vor Augen führt, dass sich der Vorrang des Unionsrechts gegenüber dem natio-
nalen Recht aus eben dieser Bestimmung in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3 EUV15 
ableitet.16

Spricht man von Europäischem Antidiskriminierungsrecht im Zusammen-
hang mit dem Privatrecht, so ist vor allem die Bestimmung des Art. 19 AEUV 
bedeutsam. Von ihr leiteten sich Sekundärrechtsakte ab, die wiederum Wirkung 
im Privatrechtsverhältnis entfalten.

Art. 19 AEUV erlaubt es der Union, innerhalb ihres Wirkungsbereichs tätig 
zu werden, um Diskriminierung aufgrund einer Vielzahl an Kriterien zu be-
kämpfen. Anders als die in den Grundfreiheiten enthaltenen Diskriminierungs-
verbote oder jene des Wettbewerbsrechts zielt Art. 19 AEUV nicht primär auf 

10 Das hatte ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich, Deutschland, Finnland, 
Griechenland und Luxemburg wegen Nichtumsetzung bzw. nicht vollständiger Umsetzung der 
RL 2000/43/EG und der RL 2000/78/EG zur Folge; der EuGH stellte eine Vertragsverletzung 
des Vereinigten Königreichs und Nordirlands wegen nicht fristgerechter Umsetzung der RL 
2004/113/EG fest.

11 Leible, in: Schulze (Hrsg.), Non-Discrimination in European Private Law 27.
12 Grabitz/Hilf/Nettesheim/von Bogdandy, EUV/AEUV, Art. 18 AEUV, Rn. 1; Streinz/ 

Streinz, EUV/AEUV2 Art. 18 AEUV, Rn. 8.
13 Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Rn. 30/3, 30/6.
14 Ehemals Art. 7 EWGV.
15 Ehemals Art. 5 EWGV.
16 EuGH 15.07.1964 Rs. 6/64 (Costa/E.N.E.L) Slg. 1262, 1269 f.; vgl. dazu Grabitz/Hilf/

Nettesheim/von Bogdandy, EUV/AEUV, Art. 18 AEUV, Rn. 1.



4 Kapitel 1:  Einleitung und Grundlagen

die Schaffung und Erhaltung eines freien Binnenmarktes ab.17 Zum Zeitpunkt 
der Einführung der Bestimmung in den EGV wurde Diskriminierung bereits 
seit Jahren durch nationale Regelungen in den Mitgliedstaaten bekämpft. Es 
erscheint daher die Frage jedenfalls berechtigt, aus welchem Grund es euro-
päischer Regelungen dieser höchst sensiblen Materie bedurfte.18

Bereits die Römer Verträge von 1957 (EWGV) enthielt mit den Artt. 7,  
40 Abs. 2 und 119 Regelungen zur Bekämpfung von Diskriminierung. Art. 7 
EWGV entspricht dem Verbot der Diskriminierung aufgrund der Nationalität in 
Art. 18 AEUV. Dieses Diskriminierungsverbot ist bis heute die Interpretations-
maxime für alle weiteren Bestimmungen der EU-Verträge.19 Bei Art. 40 Abs. 2 
EWGV handelte es sich um ein Diskriminierungsverbot im Rahmen der ge-
meinsamen Agrarmarktorganisation (Art. 40 Abs. 2 AEUV). Die Geschichte 
der Union ist daher seit ihren Anfängen auch eine Geschichte der Antidiskrimi-
nierung.20

Art. 119 EWGV  ist in Hinblick auf den privatrechtlichen Diskriminierungs-
schutz von besonderem Interesse. Er schreibt den Mitgliedstaaten vor, den 
Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Leistung von Frauen und Männern 
zu verwirklichen. Die Bestimmung entspricht weitestgehend den Abs. 1 und 2 
des heutigen Art. 157 AEUV. Während der Verhandlungen des EWGV kristal-
lisierten sich zwei Lager bezüglich der Frage heraus, ob der Vertrag auch eine 
sozialpolitische Dimension haben solle. Allen voran vertrat Frankreich den 
Standpunkt, dass dies zwingend notwendig sei.21 Aufgrund des französischen 
Engagements wurde Art. 119 in den EWGV aufgenommen. Bei genauerer Be-
trachtung wird augenscheinlich, dass nicht primär sozialpolitische Ziele ver-
folgt wurden.22 Vielmehr befürchtete Frankreich Wettbewerbsverfälschungen 
zugunsten anderer Mitgliedstaaten, deren nationales Recht keine derartige Re-
gelung, die gleiches Entgelt bei gleicher Arbeit für Männer und Frauen vor-
schreibt, vorsieht.23 Die französische Regierung befürchtete, dass Unternehmen 
in Mitgliedstaaten abwandern würden, in denen sie von „billiger“ weiblicher 
Arbeitskraft profitieren könnten. Ein Motiv für die Einführung von Diskrimi-
nierungsverboten war damit von Beginn an wirtschaftlicher Natur.24 Mittler-
weile ist freilich die sozialpolitische Dimension des Grundsatzes der Entgelts-

17 Siehe dazu weiter unten, unter: C.I.
18 Chalmers/Davies/Monti, European Union Law2, 536.
19 Grabitz/Hilf/Nettesheim/von Bogdandy, EUV/AEUV, Art. 18 AEUV, Rn. 1.
20 So Perner, Grundfreiheiten, Grundrechte-Charta und Privatrecht 174.
21 Bell, Anti-Discrimination Law and the European Union 6 ff.
22 Kingreen, in: Ehlers (Hrsg.), Grundrechte und Grundfreiheiten3 § 17 Rn. 6.
23 Bell, Anti-Discrimination Law and the European Union 8 ff.; Chalmers/Davies/Monti, 

European Union Law2, 537; Schwarze/Rebhahn, EU-Kommentar3 Art. 157 AEUV, Rn. 1;  
Lengauer, ARIEL 1999, 369, 376.

24 Chalmers/Davies/Monti, European Union Law2, 537; Fredman, Discrimination Law  
24 ff.
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gleichheit klar ins Zentrum gerückt.25 Die ökonomische Funktion trat vor allem 
bedingt durch die Judikatur des EuGH26 in den Hintergrund. Dieser will  
Art. 157 AEUV klar als sozialpolitische Vorschrift verstanden wissen.27

In der ersten Hälfte der Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts wurden Stim-
men innerhalb der Europäischen Gemeinschaft laut, die eine Erweiterung der 
Kompetenz im Bereich des Antidiskriminierungsrechts forderten. Besonders 
das Europäische Parlament und zahlreiche NGOs machten sich für dieses An-
liegen stark.28 Es wurde darauf hingewiesen, dass Diskriminierung die Freizü-
gigkeit behindere, und daher gefordert, dass die 1993 durch den Vertrag von 
Maastricht eingeführte Unionsbürgerschaft um eine soziale Dimension erwei-
tert werde.29 Die Mitgliedstaaten standen einem sehr allgemeinen Diskriminie-
rungsverbot zunächst skeptisch gegenüber – dies nicht zuletzt aufgrund der aus 
den Schwierigkeiten beim Ratifizierungsprozess des Vertrags von Maastricht 
gezogenen Lehren. Es wurde zumindest erwartet, dass das Vereinigte König-
reich30 sich gegen ein derartiges Diskriminierungsverbot aussprechen werde.31 
Dennoch geht aus dem Bericht einer vom Rat unter dem Vorsitz Spaniens ein-
gesetzten Reflexionsgruppe hervor, dass der Großteil der Vertreter der Mit-
gliedstaaten eine Bestimmung, die ein allgemeines Diskriminierungsverbot 
einführt, für erforderlich hielt. Grund hierfür war vor allem das politische Kal-
kül, dass die Akzeptanz der Gemeinschaft in der Bevölkerung größer würde, 
wenn man sich klarer zu Grund- und Menschenrechten positionierte. Neben 
einer offiziellen Verurteilung von Fremdenfeindlichkeit schlug daher die Refle-
xionsgruppe die Einführung eines allgemeinen Diskriminierungsverbotes 
vor.32

Unter irischer Ratspräsidentschaft und auf Vorschlag der vorangegangenen 
italienischen Ratspräsidentschaft wurde schließlich 1996 ein Entwurf (Dubliner 
Entwurf) für eine allgemeine Antidiskriminierungsbestimmung vorgelegt:

25 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Langenfeld, EUV/AEUV, Art. 157 AEUV, Rn. 3.
26 Erstmals: EuGH 08.04.1976 Rs. 43/75 (Defrenne II) Rn. 8 ff.
27 Schwarze/Rebhahn, EU-Kommentar3 Art. 157 AEUV, Rn. 1.
28 Im Detail siehe Bell/Waddington, ILJ 25/4 (1996), 320 ff.; Bell, MJECL 6 (1999), 1, 5 ff.; 

Stalder, Antidiskriminierungsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft nach Art. 13 EG-
Vertrag – unter besonderer Berücksichtigung der Rassismusbekämpfung und des Minderhei-
tenschutzes – 3 ff.

29 Bell, MJECL 6 (1999), 1, 5 ff.; Barnard, ILJ 26/3 (1997), 275, 280.
30 Die Regierung des Vereinigten Königreichs war der Auffassung, dass Diskriminierung 

besser auf nationaler Ebene bekämpft werden könne und die Gemeinschaft jedenfalls nicht  
das richtige Forum für Grundrechtsbestimmungen sei; vgl. dazu Flynn, CMLRev 36 (1999), 
1127, 1130 f.; Stalder, Antidiskriminierungsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft nach  
Art. 13 EG-Vertrag – unter besonderer Berücksichtigung der Rassismusbekämpfung und des 
Minderheitenschutzes – 4 f.

31 Flynn, CMLRev 36 (1999), 1127, 1129 ff.
32 Flynn, CMLRev 36 (1999), 1127, 1130 ff. unter Berufung auf den Bericht der Reflexions-

gruppe (Reflex 10) SN 509/95.
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„Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses Vertrages kann der Rat auf Vorschlag der 
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete  
Vorkehrungen treffen, um im Anwendungsbereich dieses Vertrages Diskriminierung aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, der sozialen Herkunft, 
der Glaubenszugehörigkeit, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
zu verbieten.“

Uneinigkeit bestand zunächst bezüglich der Personengruppen, die durch die 
neue Diskriminierungsklausel geschützt werden sollten. Die Regierung der 
Niederlande schlug vor, die Merkmale Behinderung, Alter und sexuelle Orien-
tierung zu streichen. Vor allem wurde befürchtet, dass ein Gleichbehandlungs-
gebot von behinderten Menschen schwerwiegende ökonomische Folgen nach 
sich ziehen könnte. Dies stieß – erwartungsgemäß – auf große Empörung sei-
tens des Europäischen Parlaments und von NGOs.33 Der Dubliner Entwurf 
wurde daher in der Revisionskonferenz von Amsterdam beinahe wortgetreu in 
den Gemeinschaftsvertrag aufgenommen.34 Art. 13 EGV wurde, abgesehen von 
der Veränderung der Rechtsstellung des Parlaments im Rechtsetzungsverfah-
ren, unverändert durch den Vertrag von Lissabon als Art. 19 in den AEUV inte-
griert.35

Auf Art. 19 AEUV wurden bisher in den Jahren 2000 und 2004 drei Richtli-
nien gestützt, für eine vierte, allgemeine Antidiskriminierungsrichtlinie liegt 
ein Entwurf der Kommission vor.36

Die RL 2000/43/EG (Antirassismus-RL) sowie die RL 2004/113/EG (Uni-
sex-RL), die Beschränkungen des Zugangs zu Gütern und Dienstleistungen 
aufgrund der Rasse und der ethnischen Herkunft bzw. des Geschlechts untersa-
gen, sind für das allgemeine Zivilrecht von besonderer Bedeutung. Sie waren 
deswegen auch bei ihrer Umsetzung Zielscheibe herber Kritik.37

Die Antirassismus-RL verbietet Diskriminierung aufgrund der Rasse und 
der ethnischen Herkunft. Der sachliche Geltungsbereich erfasst abgesehen 
vom Arbeitsleben den Sozialschutz, Leistungen der sozialen Sicherheit, soziale 
Vergünstigungen, die Bildung und den Zugang zu Waren und Dienstleistungen, 
die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Dies schließt den Wohnraum mit 
ein. Die Mitgliedstaaten können nur in einem sehr engen Rahmen Regelungen  
 

33 Bell, MJECL 6 (1999), 1, 6 ff.; Stalder, Antidiskriminierungsmaßnahmen der Europäi-
schen Gemeinschaft nach Art. 13 EG-Vertrag – unter besonderer Berücksichtigung der Rassis-
musbekämpfung und des Minderheitenschutzes – 6.

34 Es wurde Diskriminierung wegen der „sozialen Herkunft“ gestrichen und der Begriff 
„Glaubenszugehörigkeit“ durch „Religion und Weltanschauung“ ersetzt.

35 Vgl. Schwarze/Holoubek, EU-Kommentar3 Art. 19 AEUV, Rn. 1; Lenz/Borchardt/Lenz, 
EU-Verträge5 Art. 19 AEUV, Rn. 1 ff.

36 Streinz/Streinz, EUV/AEUV2 Art. 19 AEUV, Rn. 23.
37 Der sachliche Anwendungsbereich der Antirassismus-RL erfasst allerdings noch andere 

Materien. Siehe weiter unten. Die RL 2000/78/EG (sogenannte Rahmen-RL) ist für das Ar-
beitsrecht einschlägig, basiert aber auch auf Art. 19 AEUV.
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vorsehen, die eine Ungleichbehandlung aufgrund der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft nicht als Diskriminierung verstehen. Diese Möglichkeit besteht, 
wenn es sich beim betreffenden Merkmal aufgrund der Art einer bestimmten 
beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen bei ihrer Ausübung um 
eine entscheidende und wesentliche Voraussetzung handelt. Einen allgemei-
nen Rechtfertigungsgrund für direkte38 rassistische Diskriminierung sieht die 
Richtlinie nicht vor.39

Die Unisex-RL untersagt Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bei 
der Versorgung mit und dem Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Art. 3 
Abs. 1 schränkt den Anwendungsbereich auf jene Güter und Dienstleistungen 
ein, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und ohne Ansehen der Person 
angeboten werden. 

Es geht der Sache nach um den Schutz vor Geschlechterdiskriminierung 
bei, in der Terminologie des deutschen AGG, Massengeschäften. Dabei han-
delt es sich, nach § 19 AGG, um Schuldverhältnisse, die typischerweise ohne 
Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fäl-
len zustande kommen (oder privatrechtliche Versicherungen zum Gegenstand 
haben). Die RL 2004/113/EG kennt, anders als die Antirassismus-RL, einen 
generellen Rechtfertigungstatbestand. Art. 4 Abs. 5 sieht eine Diskriminierung 
als gerechtfertigt an, die unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
einem legitimen Ziel folgt. Die unionsrechtlichen Vorgaben laufen daher klar 
auf eine unterschiedliche Schutzintensität von sexistischer und rassistischer 
Diskriminierung hinaus.40 Die Antirassismus-RL sieht weder eine Beschrän-
kung auf Massengeschäfte vor, noch lässt sich rassistische Diskriminierung in 
weitem Maße rechtfertigen.

Grundrechte-ChartaII. 

In den Gründungsverträgen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sucht 
man vergebens nach Grund- und Menschenrechten. Das ist nicht weiter ver-
wunderlich, war es doch erklärtes Ziel der Gemeinschaft die Integration der 
Völker Europas durch den Zusammenschluss ihrer nationalen Märkte zu  
erreichen.41 

Der Schwerpunkt lag daher unzweifelhaft auf der wirtschaftlichen Integra-
tion. Berührungspunkte mit menschenrechtssensiblen Materien hielt man für 
wenig wahrscheinlich.42 Die frühe Rechtsprechung des EuGH zeichnet sich 

38 Siehe C.III.
39 Vgl. dazu Mahlmann, ZEuS 2002, 414.
40 MüKoBGB/Thüsing, I6 § 19 AGG, Rn. 11.
41 von Bogdandy, in: Duschanek/Griller (Hrsg.), Grundrechte für Europa 71.
42 Goldsmith, CMLRev 38 (2001), 1201, 1202; Perner, Grundfreiheiten, Grundrechte-

Charta und Privatrecht 13 ff.
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daher – mag dies auch dogmatisch nachvollziehbar sein43 – durch mangelnde 
Grundrechtssensibilität aus.44

Mit dem Urteil in der Rechtssache Stauder45 wurde die zurückhaltende Po-
sition des EuGH korrigiert. Gegenständlich ging es um die Verteilung von 
Butter an Sozialhilfeempfänger zu vergünstigten Preisen. Das Gemeinschafts-
recht verpflichtete in seiner deutschen und niederländischen Sprachfassung die 
Mitgliedstaaten dazu, dafür Sorge zu tragen, dass Begünstigte nur dann Butter 
erhalten sollten, wenn sie einen „auf ihren Namen ausgestellten Gutschein“ 
vorweisen konnten. In anderen Sprachfassungen (Französisch und Italienisch) 
war allerdings lediglich von einem „individualisierten Gutschein“ die Rede. 
Der Kläger brachte vor, dass es mit seinen Grundrechten unvereinbar sei, seine 
Identität gegenüber dem Verkäufer preisgeben zu müssen. Auch das mit der 
Rechtssache befasste Verwaltungsgericht Stuttgart hatte Zweifel und legte die 
Frage schließlich dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. In Stauder stellt der 
Gerichtshof klar, dass der am wenigsten belastenden Sprachfassung der Vorzug 
zu geben sei.46 Anschließend folgt ein für die Urteilsbegründung nicht erforder-
licher47, für den europäischen Grundrechtschutz allerdings fundamentaler Satz: 
„Bei dieser Auslegung enthält die streitige Vorschrift nichts, was die in den 
allgemeinen Grundsätzen der Gemeinschaftsrechtsordnung, deren Wahrung 
der Gerichtshof zu sichern hat, enthaltenen Grundrechte der Person in Frage 
stellen könnte.“48

Dogmatisch wurde vom Gerichtshof nicht der Weg einer unmittelbaren An-
wendung der nationalen Grundrechte der Mitgliedstaaten beschritten, sondern 
er erkannte diese lediglich als Rechtserkenntnisquellen an. Aus ihnen können 
folglich ungeschriebene Gemeinschaftsgrundrechte als allgemeine Rechts-
grundsätze geschöpft werden.49

Der EuGH hat diese Rechtsprechung und ihre Begründung50 beibehalten 
und mehrfach bestätigt.51 Sie fand schließlich Eingang in das Primärrecht.  
So schreibt Art. 6 Abs. 3 EUV fest, dass Grundrechte, wie sie sich aus den 

43 Der EuGH wies Rügen, die sich auf nationale Grundrechte stützen grundsätzlich als un-
zulässig zurück. Walter, in: Ehlers (Hrsg.), Grundrechte und Grundfreiheiten3 § 1 Rn. 26 geht 
davon aus, dass die Position des EuGH dogmatisch zwingend war, weil er weder nationale 
Vorschriften auslegen, noch sie gegenüber dem Gemeinschaftsrecht anwenden konnte.

44 Kühling, in: von Bogdandy/Bast (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht2, 662 ff.; Walter, 
in: Ehlers (Hrsg.), Grundrechte und Grundfreiheiten3 § 1 Rn. 26 ff.

45 EuGH 12.11.1969 Rs. 29/69 (Stauder).
46 EuGH 12.11.1969 Rs. 29/69 (Stauder) Rn. 4.
47 Vgl. Walter, in: Ehlers (Hrsg.), Grundrechte und Grundfreiheiten3 § 1 Rn. 27.
48 EuGH 12.11.1969 Rs. 29/69 (Stauder) Rn. 7.
49 Walter, in: Ehlers (Hrsg.), Grundrechte und Grundfreiheiten3 § 1 Rn. 29 ff.
50 Für diese waren die SA von Römer 12.11.1969 Rs. 29/69 (Stauder) von zentraler Bedeu-

tung; vgl. auch Walter, in: Ehlers (Hrsg.), Grundrechte und Grundfreiheiten3 § 1 Rn. 29.
51 Siehe vor allem EuGH 17.12.1970 Rs. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft); 

13.12.1979 Rs. 44/79 (Hauer) Rn. 20 ff., 32; 13.07.1989 Rs. 5/88 (Wachauf) Rn. 17.
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gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, als 
allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts sind. In der Rechtssache Nold 
erkennt der Gerichtshof wenig später neben den gemeinsamen Verfassungs-
überlieferungen auch die EMRK als Rechtserkenntnisquelle an.52 

Trotz der Anerkennung von Grundrechten, die auf den Verfassungstraditio-
nen der Mitgliedstaaten und der EMRK aufbauen und im Primärrecht eine  
gewisse Absicherung gefunden haben, wollte der Ruf nach einem eigenen,  
europäischen und vor allem niedergeschriebenen Grundrechtskatalog nicht 
verstummen.53 Das Ergebnis ist die GRC, die im Jahr 2000 auf dem Europäi-
schen Rat von Nizza feierlich proklamiert wurde.54 Der Grundrechtskatalog 
war anfangs nicht rechtsverbindlich. Erst Art. 6 Abs. 1 EUV in seiner Fassung 
des Vertrags von Lissabon legt fest, dass die Grundrechte-Charta anerkannt 
wird und mit den Verträgen auf einer Stufe steht.

Die Bestimmungen des Titel III (Gleichheitsrechte; Artt. 20–26) sind – we-
gen ihrer Wirkung auf das Privatrecht – hier von besonderem Interesse. Für die 
vorliegende Untersuchung ist Art. 21 GRC von zentraler Bedeutung. Als Kern-
tatbestand des III. Titels untersagt Art. 21 Abs. 1 GRC jegliche Diskriminierung, 
insbesondere aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der ethnischen oder 
sozialen Herkunft, genetischer Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörig-
keit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung. Art. 21 Abs. 2 GRC wiederholt 
das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, das sich be-
reits in Art. 18 AEUV findet. 

Die Gleichheitsrechte in Artt. 23-26 GRC sollen vor allem eine Präzisierung 
und Verstärkung von Art. 21 GRC bewirken.55 So ist die Gleichheit von Män-
nern und Frauen im Bereich der Arbeit und des Arbeitsentgelts sicherzustellen 
(Art. 23 GRC) und die Rechte der Kinder (Art. 24 GRC), älterer Menschen 
(Art. 25 GRC) und von Menschen mit Behinderungen (Art. 26 GRC) sind zu 
achten. Zudem wird normiert, dass die Union die Vielfalt der Kulturen, Religi-
onen und Sprachen achtet (Art. 22 GRC).

52 EuGH 14.05.1974 Rs. 4/73 (Nold) Rn. 13.
53 Siehe Goldsmith, CMLRev 38 (2001), 1201, 1202 ff.; Walter, in: Ehlers (Hrsg.), Grund-

rechte und Grundfreiheiten3 § 1 Rn. 36; Perner, Grundfreiheiten, Grundrechte-Charta und Pri-
vatrecht 15 ff.

54 Zur Entstehungsgeschichte im Detail siehe: de Burca, ELRev 26 (2001), 126, 128 ff.; 
Streinz/Streinz, EUV/AEUV2, Vor GR-Charta, Rn. 1 ff.; zum Verlauf des Grundrechtskonvents: 
Neisser, in: Duschanek/Griller (Hrsg.), Grundrechte für Europa 5 ff.

55 Vgl. Perner, Grundfreiheiten, Grundrechte-Charta und Privatrecht 17.


